
nach Unfällen Heilbehandlungen im Rahmen eines stationär notwendigen Aufenthaltes in einem Vertragskrankenhaus wegen Folgen
aus Unfällen inkl. Folgebehandlungen innerhalb von 5 Jahren ab dem versicherten Unfall.

bei definierten
Krankheiten  
(Comfort)

Medizinisch notwendige Heilbehandlungen im Rahmen eines stationär notwendigen Aufenthaltes wegen bestimmten 
schweren Erkrankungen, z.B. bösartige Neubildungen (Krebs). Details siehe Bedingungen „Meine Gesundheitsversicherung 
- Einfach erklärt“. Bei Abschluss des Comfort Pakets besteht der Versicherungsschutz maximal bis zur Hauptfälligkeit jenes 
Jahres, in dem das 45. Lebensjahr vollendet wird.

Ersatztagegeld,
Begleitpersonskosten,
Kurzuschuss,
Krankentransport
und Bergungskosten

Ersatztagegeld: Erhalt einer Ersatzleistung für jeden Aufenthaltstag, bei Verzicht auf die Sonderklasse während einer  
stationären oder tagesklinischen Heilbehandlung (= Aufenthalt in der allgemeinen Gebührenklasse). 
Begleitpersonskosten: Bei einem Krankenhausaufenthalt einer versicherten Person (bis 18 Jahre) werden die Kosten für 
eine Begleitperson im Krankenhaus in voller Höhe übernommen, auch wenn die Begleitperson nicht versichert ist.  
Zuschuss für Kur und Rehabilitation: wird erbracht, wenn ein Sozialversicherungsträger die versicherte Person in ein  
Kur- oder Erholungsheim oder Rehabilitationszentrum einweist bzw. einen Zuschuss bewilligt.
Krankentransport: bei einem medizinisch notwendigen Transport zu einer stationären Heilbehandlung in einer Kranken- 
anstalt sowie für den Transport nach Hause. Ansprüche gegen Dritte (z.B. Sozialversicherung) werden abgezogen.
Bergungskosten: nachgewiesene Kosten des Suchens nach der versicherten Person und des Transportes bis zum nächst- 
gelegenen Spital. Ansprüche gegen Dritte (z.B. Sozialversicherung) werden abgezogen.

bei allen Krankheiten 
(Extra und Max)

Bei einer stationär notwendigen Heilbehandlung wegen Krankheit in einem Vertragskrankenhaus in Österreich werden 
die Mehrkosten der Sonderklasse Ein- oder Zweibettzimmer zur Gänze übernommen.

bei Schwangerschaft
und Entbindung

Bei einer stationär notwendigen Heilbehandlung wegen Schwangerschaft und/oder Entbindung in einem 
Vertragskrankenhaus in Österreich werden die Mehrkosten der Sonderklasse Ein- oder Zweibettzimmer zur Gänze 
übernommen.

BabyBonus und  
Entbindungsgeld

BabyBonus: Die Möglichkeit, ein neugeborenes leibliches Kind in den Paketen Sonderklasse und/oder Wahlarzt ohne  
Überprüfung des Gesundheitszustandes in den Versicherungsvertrag mit einzuschließen. Bei Einschluss des Babys innerhalb 
der ersten zwei Monate nach Geburt ist das erste Versicherungsjahr für das Kind prämienfrei. 
Entbildungsgeld: Wird bei Entbindungen in der Allgemeinen Gebührenklasse eines Krankenhauses geleistet (wenn keinerlei  
Kosten entstehen), bei Entbindungen in ambulanten geburtshilflichen Einrichtungen oder bei Entbindungen daheim.

kosmetische und  
prophylaktische
Operationen

Kostenübernahme der Mehrkosten für die stationäre Heilbehandlung in der Sonderklasse bei prophylaktischen und kosmeti-
schen Operationen, sofern eine Bewilligung der gesetzlichen Krankenversicherung zur Übernahme der Kosten in der allgemeinen 
Gebührenklasse im Vorfeld des Eingriffes vorgelegt wird. Anspruch erstmal nach 3 Jahren ab Versicherungsbeginn

Pauschalbetrag bei 
bösartiger Neubildung, 
Psychologische 
Beratung bei bestim- 
mten Diagnosen, Ärzt-
liche Zweitmeinung, 
Palliativtagegeld

Pauschale bei bösartigen Neubildungen: Die Leistung erfolgt, wenn die versicherte Person nachweislich an einem malignen  
Tumor erkrankt. Die Leistung steht jeder versicherten Person nur einmal während der gesamten Versicherungsdauer zur Verfügung. 
Psychologische Beratung bei bestimmten Diagnosen Kostenübernahme bei folgenden nachweislich vorliegenden Diagnosen: 
HIV, Aids, Krebs, Multiple Sklerose und Querschnittlähmung.
Ärztliche Zweitmeinung (second opinion): Kostenersatz für eine ärztliche Zweitmeinung (second opinion) bei einem anderen, 
frei wählbaren niedergelassenen Facharzt. Die Leistung wird einmal pro Anlassfall erbracht.
Palliativtagegeld: Bei einem stationärem Aufenthalt in einer Palliativstation oder einem Hospiz wird für jeden Aufenthaltstag 
das Palliativtagegeld geleistet. Die maximale Leistungsdauer für einen Aufenthalt beträgt 30 Tage.

Mein Vorsorgecheck Umfassendes Vorsorgekonzept mit breiter Palette an innovativen Vorsorgeleistungen: Inanspruchnahme eines Starter-
Paketes einmalig innerhalb der ersten 3 Versicherungsjahre möglich, danach alle 2 Jahre für ein frei wählbares Vorsorge-
Paket. Für Säuglinge und Kinder gibt es spezielle Starter-Pakete.

Optional wählbar

Meine Energieladung Alle 2 Jahre Anspruch auf eine der Leistungen in den Bereichen Wellness, Fitness und Balance.

Meine Reise-Assistance Umfassende Leistungen rund um den medizinischen Notfall im Ausland: ambulante und stationäre medizinische Betreuung, 
Rückreise an den Wohnort, umfangreiche Zusatzleistungen.

PrämienBonus 65 Reduktion der Prämie um 50 % nach Vollendung des 65. Lebensjahres. Abschließbar zwischen 19 und 55 Jahren.
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Bei einem Krankenhausaufenthalt einer versicherten Person werden die vom Krankenhaus in Rechnung gestellten Kosten für 
die Unterbringung einer Begleitperson im Familienzimmer bei Schwangerschaft, Fehlgeburt und Entbindung der versicherten 
Person für bis zu 4 Tage (3 Übernachtungen) nachträglich übernommen.

Die Kosten für eine ausgebildete, selbständig tätige Hebamme (Wahlhebamme) werden bei Entbindung der versicherten 
Person in der Sonderklasse im tariflichen Ausmaß übernommen.

Begleitperson im 
Familienzimmer

Wahlhebamme




